
VERBAND WOHNEIGENTUM
       SACHSEN-ANHALT e. V. 
       Vormals:  Deutscher Siedlerbund Sachsen-Anhalt e.V. 

Beitrittserklärung
Siedlergemeinschaft/Einzelmitglied:

06114 Halle (Saale) - Schleiermacherstraße 15 - Tel./Fax: (0345) 52 201 14 - www.verband-wohneigentum-sachsenanhalt.de

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum VERBAND WOHNEIGENTUM SACHSEN-ANHALT e. V. 

ab.................... 200.....  und verpflichte mich zur Zahlung des festgesetzten Mitgliedsbeitrages und erkenne die 
Satzung des VERBAND WOHNEIGENTUM SACHSEN-ANHALT e.V.  an. 

Vor- und Zuname: ........................................................................................................................................................

geb.am: ................. Beruf: .................................. Fam.stand: .................Tel./Fax/eMail: ..............................................

Vor- und Zuname  des Partners:......................................................geb.am: ................... Tag d. Eheschließung: ...............

PLZ, Wohnort und Straße:.............................................................................................................................................
Eigenheim (   )    Eigentumswohnung (   )    Wochenendhaus (   )      Grundstück (   )     Mietwohnung (   )

Der VERBAND WOHNEIGENTUM SACHSEN-ANHALT e. V. hat für seine Mitglieder günstige Gruppenversicherungsverträge abge-
schlossen. Um die Vergünstigungen dieser Verträge  zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name und meine 
Anschrift  und mein Geburtsjahr an die Vertragspartner weitergegeben werden.  ja  (    )  nein  (    )
Ich ermächtige den VERBAND, die angegebenen Daten unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
speichern. 

..............................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Freiwillige Angaben:

Die Beitrittserklärung ist der Geschäftsstelle des Verbandes zuzuleiten. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss in der 
Geschäftsstelle jeweils bis 30.09. vorliegen. 
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